
Textliche Festsetzungen

1. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird ein sonstiges Sondergebiet "Windenergieanlagen" (SO WEA) gem. § 11
BauNVO: festgesetzt.

1.1 Zulässig sind Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Windenergie sowie die diesem Nutzungszweck dienenden
Nebenanlagen.

1.2 Außerhalb der für die Windenergie erforderlichen Flächen sind landwirtschaftliche Nutzungen und Vorhaben nach § 35
BauGB, die sich nicht störend auf die Funktion des Sondergebiets "Windenergieanlagen" (SO WEA) auswirken, zulässig.

1.3 Ausgenommen von der unter Punkt 1 getroffenen Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets "Windenergieanlagen" (SO
WEA) sind vorhandene Straßen, Wege und Gräben.

2. Die Errichtung der ersten 6 Windenergieanlagen im Plangebiet ist erst dann zulässig, wenn der Rückbau der nachfolgend
benannten 6 Windenergieanlagen in der Gemarkung Steinlah im freien Raum zwischen Steinlah und Haverlah
(Windparkbezeichnung WF 6) innerhalb einer Frist von 18 Monaten nach Errichtung der ersten dieser sechs
Windenergieanlagen gesichert ist (§ 249 Abs. 2 BauGB i.V.  9 Abs. 2 BauGB)

3. Die Errichtung jeder weiteren Windenergieanlage im Plangebiet ist erst dann zulässig, wenn der Rückbau einer der
nachfolgend benannten Windenergieanlagen in der Gemeinde Ringelheim nördlich der Ortschaft Ringelheim
(Windparkbezeichnung SZA) und außerhalb des Vorranggebietes für Windenergie Haverlah WF 7 innerhalb eines
Zeitraums von 18 Monaten nach Errichtung der jeweiligen Windenergieanlage im Plangebiet gesichert ist (§ 249 Abs.
2 BauGB i.V. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB).
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